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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
OBM/Gst/ZBB-1523 Gleichstellungsstelle Gst/010/2011 
 
Fachamtsbudget, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2012 der Gst - siehe 
Arbeitsprogramme 2012 in gebundener Form ab Seite 47 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

18.01.2012 Ö Beschluss angenommen mit Änderungen

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Antrag 
1. Dem Stellenplan 2012 für die Gleichstellungsstelle wird zugestimmt. Dem Gesamtbudget (die 
Gesamtbudgethöhe) für die Gleichstellungsstelle wird zugestimmt. Eine endgültige Beratung und 
Beschlussfassung erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat. 
 
2. Das Arbeitsprogramm 2012 für die Gleichstellungsstelle wird unter Berücksichtigung des noch 
festzustellenden Budgets inhaltlich beschlossen.  
 
 

II. Begründung 
 
Anlagen: Arbeitsprogramm 
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 18.01.2012 
 
Protokollvermerk: 
Die SPD-Fraktion stellt zum Arbeitsprogramm der Gleichstellungsstelle folgenden Antrag 
(Nr. 156/2011): 
„Die Gleichstellungsstelle, die beim Thema „Diversity Management“ in der Stadtverwaltung die 
Federführung übernommen hat, wird beauftragt, dabei auch die Dimension der sexuellen Orientie-
rung einzubeziehen.“ 
Der Antrag wird mit 13 gegen 0 Stimmen angenommen.  
 
Ergebnis/Beschluss: 
1. Dem Stellenplan 2012 für die Gleichstellungsstelle wird zugestimmt. Dem Gesamtbudget (die 
Gesamtbudgethöhe) für die Gleichstellungsstelle wird zugestimmt. Eine endgültige Beratung und 
Beschlussfassung erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat. 
 
2. Das Arbeitsprogramm 2012 für die Gleichstellungsstelle wird unter Berücksichtigung des noch 
festzustellenden Budgets inhaltlich beschlossen. 
 
 
mit 13  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Dr. Balleis gez. Aschmann 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
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IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 


